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Das lange Dritte Reich – Kontinuitäten von Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik zwischen der
Weltwirtschaftskrise und den 60er Jahren

Das interdisziplinÃ¤re Verbundprojekt âGestaltung
der Freiheit â Regulierung von Wirtschaft zwischen his-
torischer PrÃ¤gung und Normierungâ an den Univer-
sitÃ¤ten Bonn, GÃ¶ttingen und der LSE wird seit Mai
2009 vom BMBF gefÃ¶rdert. Es hat sich die Erfor-
schung von Regulierung in ihrer Ã¶konomischen, ju-
ristischen sowie rechts- und wirtschaftshistorischen Di-
mension zum Ziel gesetzt. Die Tagung zum Thema âDas
lange Dritte Reich â KontinuitÃ¤ten von Wirtschafts-
ordnung und Wirtschaftspolitik zwischen der Weltwirt-
schaftskrise und den 60er Jahrenâ war der letzte von
fÃ¼nf Workshops, die im Rahmen des Projekts durch-
gefÃ¼hrt wurden. Die TagungsbeitrÃ¤ge nÃ¤herten sich
aus wirtschaftshistorischer Perspektive der Frage, ob und
in welcher Weise wirtschaftspolitische Strukturen des
âDritten Reichesâ bis in die bundesrepublikanische Ge-
schichte fortbestanden.

Zum Auftakt der Tagung richtete ALBRECHT RIT-
SCHL (London) in seinem Beitrag âDas lange Drit-
te Reich: Wie bedeutsam sind die StrukturbrÃ¼che in
der Wirtschaftsordnung?â den Blick auf KontinuitÃ¤ten
von Regulierungsnormen und -politik im und nach dem
âDritten Reichâ. Ritschl stellte die These in Frage, dass
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Ordo-
liberalismus ein wirtschaftspolitischer Neuanfang statt-
gefunden habe. Vielmehr sei 1948 weitgehend auf ei-

ne âReservewirtschaftsordnungâ aus den 1930er-Jahren
zurÃ¼ckgegriffen worden. Anhand von Beispielen aus
der Bankenordnung, der Handwerksordnung und der
Personen- und GÃ¼terbefÃ¶rderung zeigte Ritschl, dass
zwar zunÃ¤chst die Absicht bestanden hatte, wirtschafts-
politische Strukturen zu zerschlagen, jedoch die Regelun-
gen aus den mittleren 1930er-Jahren zu groÃen Teilen
erneut in die Gesetzgebung der 1950er-Jahre zur Aus-
fÃ¼llung der Ausnahmebereiche des GWB eingegan-
gen seien. Im Ergebnis sei eine hybride Wirtschaftsord-
nung aus marktwirtschaftlichen Residuen der Weimarer
Zeit und dem gelenkten Bewirtschaftungssystem der NS-
Diktatur entstanden.

CHRISTOPHER KOPPER (Bielefeld) regte an, Refor-
men der Wirtschaftsordnung nicht ausschlieÃlich im
Spannungsfeld von KontinuitÃ¤t und Wandel zu be-
greifen, sondern einen problemorientierten Zugriff zu
wÃ¤hlen. Er stellte die These eines âlangen Dritten
Reichsâ in Frage und argumentiert in seinem Beitrag
âBahn und Bank im Wirtschaftswunder: Zwei Ausnah-
mebereiche des GWBâ, dass in einigen wirtschaftspoli-
tischen Bereichen vielmehr von einer âkurzen Weimarer
Republikâ gesprochen werdenmÃ¼sse. Insgesamt sei die
Frage nach historischen KontinuitÃ¤ten differenziert zu
betrachten. So sei das Kreditwesengesetz von 1934 ein
systemneutrales Gesetz gewesen, dem substantielle Be-
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zÃ¼ge zur NS-Diktatur fehlten. Entsprechend kÃ¶nne
nicht von KontinuitÃ¤ten zum âDritten Reichâ die Rede
sein. Im Verkehrswesen hingegen habe 1924 ein relativ li-
berales Gesetz vorgelegen, das in den 1930er-Jahren einer
monopolistischen Ordnung wich, die in die Bundesrepu-
blik hineinwirkte.

NIELS KRIEGHOFF (Bonn / London) ging in seinem
Vortrag Ã¼ber âDie schwere (Wieder-)Geburt des Kre-
ditwesengesetzes von 1961â der Frage nach, warum das
Kreditwesengesetz von 1961 in den wichtigsten Grund-
zÃ¼gen dem Kreditwesengesetz von 1934 Ã¤hnelte, ob-
wohl das Bankensystem nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs von den Alliierten reformiert wurde. Anhand von
Ministerialakten zeigte Krieghoff, dass das Kreditwesen-
gesetz von 1961 in enger Absprache zwischen dem Bun-
desministerium fÃ¼r Wirtschaft und den Bankenver-
bÃ¤nden ausgearbeitet wurde. Diese Zusammenarbeit
sei weiter dadurch begÃ¼nstigt worden, dass auf beiden
Seiten personelle KontinuitÃ¤ten bestanden. Zudem sei
1952 die ZustÃ¤ndigkeit in den Bereichen Geld und Kre-
dit vom Finanzministerium auf das Wirtschaftsministe-
rium Ã¼bergegangen. Auch dies habe sich darauf ausge-
wirkt, dass das Kreditwesengesetz von 1961 den grund-
sÃ¤tzlichen Charakter des Kreditwesengesetzes von 1934
beibehielt.

Inwieweit auf der Ebene der Ã¶konomischen Ide-
engeschichte ebenfalls von KontinuitÃ¤ten gesprochen
werden kann, erÃ¶rterte KATJA FUDER (Bonn / London)
in ihrem Beitrag zum Thema âRegulierung? Nein danke!
Deutschlands gemeinwirtschaftlicher Sonderwegâ. Nach
einem einleitendenÃberblick Ã¼ber die Entwicklung der
Mainstream-Ãkonomie argumentierte Fuder, dass von
den 1920er-bis zu den 1960er-Jahren eine dogmenhistori-
sche KontinuitÃ¤t wahrzunehmen sei. Die fÃ¼r die deut-
sche Ideengeschichte spezifische Gemeinwirtschaftsleh-
re, die fÃ¼r einen paternalistischen Staatsinterventionis-
mus plÃ¤dierte und damit eine Verzahnung sozialisti-
scher und kapitalistischer Ideen anstrebte, entsprang der
Wirtschaftssystemdebatte Anfang des 20. Jahrhunderts
und habe bis in die 1960er-Jahre auch maÃgeblich den
Regulierungsdiskurs bestimmt.

AnschlieÃend stellte MARK SPOERER (Regensburg)
dieThese zur wirtschafts- und ordnungspolitischen Kon-
tinuitÃ¤t nach dem Ende des Dritten Reichs erneut in
Frage. Die Legitimation keynesianischer Globalsteue-
rung in der Bundesrepublik sei nicht auf ein Ver-
mÃ¤chtnis des Nationalsozialismus zurÃ¼ckzufÃ¼hren,
sondern auf ein Catching Up der Wirtschaft in der Nach-
kriegszeit, das sich in hohen Wachstumsraten nieder-

schlug. Die Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung der
Bundesrepublik sei von Beginn an kapitalistisch ge-
prÃ¤gt gewesen. Zwar datierten einige ordnungspoliti-
sche Regulierungsvorschriften aus den 1930er-Jahren, es
sei jedoch fraglich, ob diese in der Praxis relevant ge-
worden seien. Entsprechend schlug Spoerer vor, die Sys-
teme entlang der Kriterien Konsumenten- und Produ-
zentensouverÃ¤nitÃ¤t zu vergleichen. Hieraus ergÃ¤ben
sich deutliche KontinuitÃ¤ten zwischen Weimar und der
Bundesrepublik. GrundsÃ¤tzlich sei die Wirtschaftsord-
nung in der Bundesrepublik deutlich stÃ¤rker durch
verfassungsrechtliche und politische Fragen geprÃ¤gt,
als durch wirtschaftordnungspolitische Residuen der NS-
Zeit.

AbschlieÃend forderte JAN-OTMAR HESSE (Bie-
lefeld) in seinem Beitrag âOrdnungstheorie und Ord-
nungspolitik. Zwei Ebenen wirtschaftpolitischer Konti-
nuitÃ¤tâ eine konsequentere analytische Trennung zwi-
schen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik sowie
vor allem die Untersuchung ihrer wechselseitigen Ver-
hÃ¤ltnisse. Auf der Ebene der Ordnungspolitik ergÃ¤ben
sich zu allen Zeiten Probleme, die zunÃ¤chst einmal
ganz unideologisch einer LÃ¶sung bedÃ¼rften. Die Ord-
nungstheorie hingegen gebe das wider, was die Men-
schen sich als effektive LÃ¶sung vorstellten. Mit einem
Blick auf die Bereiche der Devisenbewirtschaftung, der
Regulierung von Landwirtschaft, und dem Wohnungs-
markt zeigte Hesse, dass sich von der Weimarer Repu-
blik bis in die Bundesrepublik zahlreiche ordnungspoli-
tische Leitgedanken fortsetzten. Letztlich habe es auch
zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepu-
blik zahlreiche personelle KontinuitÃ¤ten gegeben.

Die Tagung leistete einen Beitrag zur Diskussion
um die Frage, ob und inwieweit die Wirtschaftsordnung
(West-)Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs nachhaltig durch das System des âDritten Reichsâ
geprÃ¤gt gewesen ist.

KonferenzÃ¼bersicht:

Albrecht Ritschl (London): Das lange Dritte Reich:
Wie bedeutsam sind die StrukturbrÃ¼che in der Wirt-
schaftsordnung?

Christopher Kopper (Bielefeld): Bahn und Bank im
Wirtschaftswunder: Zwei Ausnahmebereiche des GWB

Niels Krieghoff (Bonn / London): Die schwere
(Wieder-)Geburt des Kreditwesengesetzes von 1961

Katja Fuder (Bonn / London): Regulierung? Nein dan-
ke! Deutschlands gemeinwirtschaftlicher Sonderweg
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Mark Spoerer (Regensburg): Das kurze Dritte Reich:
zur Frage der KontinuitÃ¤ten nationalsozialistischer und
bundesrepublikanischer Wirtschaftsordnung und âpoli-
tik

Jan-Otmar Hesse (Bielefeld): Ordnungstheorie und
Ordnungspolitik. Zwei Ebenen wirtschaftspolitischer
KontinuitÃ¤t
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